
„So macht es keinen Spaß“

VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Jetzt haben auch die
Bundesliga-Kegler Pause. Die DCU hat
beschlossen, die Saison zu unterbre-
chen. Am Wochenende 9./10. Januar
2021 soll es mit dem dritten bezie-
hungsweise vierten Spieltag weiter-
gehen. Als Termine für Nachholspiele
sind die drei Dezemberwochenenden
5./6., 12./13. und 19./20. vorgesehen –
sofern das die allgemeine Lage dann
wieder zulässt.

„Es ist der richtige Schritt“, sagt
André Maul. Der Kapitän des TuS Ge-
rolsheim (Zweite DCU-Bundesliga
Mitte) hat den einzigen Auftritt der
Mannschaft trotz des Erfolgs gegen
Olympia Mörfelden mit gemischten
Gefühlen verfolgt. „So macht Kegeln
keinen Spaß – ohne Anfeuern, einfach
nur dasitzen mit Maske ...“ Dem
schließt sich Tina Wagner, Sportwar-
tin des Damenteams des TuS Gerols-
heim (Zweite DCU-Bundesliga Nord)
an: „Ohne Anfeuern hat es mit Kegeln
nicht mehr viel zu tun. Kegeln ist
Emotion. Da muss man hinten auch
mal rumhampeln können.“

Auch nach dem Spiel zusammen-
sitzen gehöre dazu, sagt André Maul.
Das sei eben aufgrund der Hygienere-
geln nicht möglich gewesen. Hinzu
komme, dass manche Anlagen doch
recht eng bemessen und im Keller sei-
en. „Da ist es schlecht mit dem Durch-
lüften.“

Der Kapitän des TuS ist ob der
Zwangspause aber gar nicht mal un-
glücklich. Seit geraumer Zeit steckt
Maul in einer ausgewachsenen Form-
krise. Er hat den Auftakterfolg seiner
Mannschaft gegen die Hessen als Er-
satzmann verfolgt. „Ich habe viel trai-
niert, auch auf auswärtigen Bahnen.
Und es wurde teilweise noch schlech-
ter“, erzählt Maul.

Natürlich gebe es immer mal eine
Phase, in der man nichts mehr treffe.
„Aber so lange und intensiv ... Ich

KEGELN: Jetzt hat der Bundesverband der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) unter dessen Leitung
die Ersten und Zweiten Bundesligen stehen, nachgezogen. Die Kegler haben bis Anfang Januar Pause.
Einem Gerolsheimer Spieler kommt das nicht ungelegen.

muss jetzt erst mal etwas Abstand be-
kommen.“ Er werde die Pause nutzen,
um in sich zu gehen und zu entschei-
den, wie es weitergeht. Ein Vereins-
wechsel komme nicht infrage. „Ich
fühle mich wohl in Gerolsheim. Aber
die neuen Plattenbahnen und ich
werden nicht mehr die besten Freun-
de. Das habe ich auch akzeptiert. Aber
die Bahnen alleine sind nicht schuld“,
betont Maul.

Er glaube nicht, dass in diesem Jahr
noch mal zur Kugel gegriffen wird.
„Ohne Training wird das schwierig.“
Der Meinung schließt sich Damen-
Sportwartin Tina Wagner an. Sie sei
„sehr glücklich“ mit der Entschei-
dung des Verbands. „Nichts ist es

wert, die Gesundheit zu riskieren.“
Selbstverständlich sei sie traurig, dass
man jetzt noch nicht mal trainieren
könne. Und das auch, weil sie in den
vergangenen Tagen richtig gut drauf
war. Im letzten Training am Mittwoc-
habend, dem Abschlusstraining sozu-
sagen, habe sie 502 Holz gefällt.
Übungseinheiten wären wohl auch
weiterhin in Gerolsheim möglich ge-
wesen. „Wir wären ohnehin nur zu
dritt oder viert gewesen.“ Jetzt müsse
man in vielleicht vier Wochen –
„wenn es gut läuft“ – wieder bei Null
anfangen. „Aber für eine Kegelsaison
irgendwas heraufbeschwören muss
nicht sein.“

Wie schnell es gehen kann, hat die

Damenmannschaft des TuS am eige-
nen Leib erfahren. Zum Glück hat sich
der Verdachtsfall bei einer Spielerin
aber nicht bestätigt. „Das war dann
,nur’ eine extrem starke Mandelent-
zündung“, berichtet Tina Wagner.

Auch sie ist mit den TuS-Damen mit
einem Sieg in die Saison gestartet.
Mehr als diese eine Partie war aber
auch nicht möglich. Und so steht der
TuS hinter Frammersbach zur
Zwangspause auf Rang zwei. „Eine
schöne Momentaufnahme“, meint
Wagner. Allerdings könne man an ei-
nem Spiel noch nichts fest machen.
„Aber es hat gut getan.“ Und es ist et-
was, an das man sich gerne erinnert,
wenn es irgendwann weitergeht.

Perfekte Bilanz

FRANKENTHAL. Mit der perfekten Bi-
lanz von fünf Siegen in fünf Spielen
haben sich die Damen des TC
Mörsch den Sieg in ihrer Gruppe der
Tennis-B-Klasse gesichert. Es war
der zweite Aufstieg in Folge für die
Mannschaft. Das junge Team bekam
dabei in entscheidenden Momenten
Hilfe von erfahrenen Spielerinnen.

Wenn man als Mannschaft alle Spiele
gewinnt, dann steht man zwangsläu-
fig am Ende der Saison ganz oben in
der Tabelle. Das haben die Damen des
TC Mörsch in ihrer Gruppe der Ten-
nis-B-Klasse mit fünf Siegen in fünf
Spielen geschafft.

Für die Mannschaft um Kapitänin
Marie Jeambart war es der zweite
Aufstieg in Folge. „Im vergangenen
Jahr hatte keiner damit gerechnet“,
sagt Steffen Schaudt, stellvertreten-
der Sportwart des TC Mörsch. Und
dass es in diesem Jahr so gut lief, sei
auch etwas überraschend gekom-
men. Zu Beginn der Medenrunde
2020 sei die Truppe etwas stärker auf-
getreten, berichtet er. Sowohl beim
TSV Ebertsheim als auch zu Hause ge-
gen den TC Grün-Weiss Edenkoben
hieß es jeweils 14:0.

Danach gab es nur noch ein Resul-
tat für den TC Mörsch: 9:5. So gewan-
nen die Damen sowohl die beiden
Heimspiele gegen den TC Freinsheim
und die SG Lambsheim/Dirmstein als

TENNIS: Damen des TC Mörsch in B-Klasse top

auch die letzte Partie bei der SG Ruch-
heim/Fußgönheim/Ellerstadt.

Entscheidend war am Ende der Sieg
gegen den TC Freinsheim. Die Mann-
schaft kam in der Endabrechnung auf
Platz zwei. Xenia Reichel, Jeambart
und Jasmin Klein gewannen jeweils
ihre Einzelduelle. Lediglich Nelly Sei-
bel musste sich knapp geschlagen ge-
ben. Im Doppel brachte das Duo Rei-
chel/Nelly Seibel den Sieg unter Dach
und Fach. Jeambart und Emily Seibel
mussten sich im Matchtiebreak ihren
Gegnerinnen beugen. „Dass wir ge-
gen Freinsheim ohne Unterstützung
der Erfahrenen gewonnen haben, war
schon super“, befindet Steffen
Schaudt.

Unterstützung bekam die junge
Mörscher Truppe am letzten Spieltag
auch von zwei erfahrenen Spielerin-
nen: Claudia Turrin und Miriam
Karch. Karch kam an Position eins
zum Einsatz und gewann ebenso sou-
verän ihr Einzel wie Turrin an Positi-
on vier. Auch im Doppel waren die
beiden als Duo eine sichere Bank. „Da
wollten wir uns den Titel nicht mehr
nehmen lassen“, sagt Steffen Schaudt.
Er hoffe, dass es in der A-Klasse in der
kommenden Saison so weitergehe. |tc

DER KADER
TC Mörsch: Xenia Reichel, Marie Jeambart, Nelly Seibel,
Emily Seibel, Jasmin Klein, Jasmin Schmidt, Claudia Turrin,
Miriam Karch.
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Will die Zwangspause zum Nachdenken nutzen: André Maul. FOTO: BOLTE

Dürfen nächstes Jahr in der A-Klasse aufschlagen: die Damen des TC Mörsch
mit (von links) Nelly Seibel, Jasmin Klein, Emily Seibel, Miriam Karch, Xenia
Reichel, ClaudiaTurrin, Jasmin Schmidt und Marie Jeambart. FOTO: SCHAUDT/FREI

Nach 33 Jahr´ sagt
Ihr heute einJA!

Ist das nicht wunderbar?
Es freuen sich mit Euch
Eure ganze Familie!

Bobenheim, den 30.10.2020
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Zu deinem heutigen

Geburtstag
wünschen wir dir

alles Liebe und Gute.

Deine Oma Bine und Opa Uwe
und alle, die dich lieb haben

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands

a) Geschäftsbericht und Lagebericht per 31.12.2019
b) Vorlage der Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 bis 2019

3. Bericht des Aufsichtsrats
a) über seine Tätigkeit in den Geschäftsjahren 2015 bis 2019
b) über die gesetzliche Prüfung für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019

4. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe der Prüfungsberichte des gesetzlichen
Prüfungsverbandes für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019

5. Beschlussfassung über die Feststellung der Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2015
bis 2019 und die Verwendung der jeweiligen Jahresergebnisse

6. Beschlussfassung betreffend die Entlastung für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019
a) der Mitglieder des Vorstandes
b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
c) der Mitglieder des Beirates

7. Beschlussfassung über die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder
8. Bestätigung derWahlen zumAufsichtsrat vom 04.09.2019 bzw.Wahlen zumAufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Anzahl der Beiratsmitglieder
10. Bestätigung derWahlen zum Beirat vom 04.09.2019 bzw.Wahlen zum Beirat
11. Beratung und Beschlussfassung folgender Satzungsänderungen:

§ 2 Absatz 2 Buchstabe i) wird wie folgt ergänzt:
i) die Einrichtung und Verwaltung eines Betriebsfonds, dessen Finanzierung über
Finanzbeiträge der Mitglieder erfolgt;
§ 3 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt:
(2) Natürliche Personen, Personengesellschaften oder juristische Personen des privaten
oder öffentlichen Rechts, die keine der im § 2 genannten Produkte erzeugen, können
mit Zustimmung des Aufsichtsrats als Mitglieder aufgenommen werden, wenn sie
bzw. ihre gesetzlichen Vertreter Mitglied eines Organs der Genossenschaft sind.
§ 3 Absatz 5 wird ersatzlos gestrichen.
§ 9 Absatz 1 Buchstabe a) wird wie folgt geändert:
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungs

mäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen,
insbesondere der Nichtentrichtung Entrichtung der Finanzbeiträge zu dem
Betriebsfonds, nicht nachkommt;

§ 9 Absatz 1 Buchstabe e) wird wie folgt ergänzt:
e) es seinen Sitz oderWohnsitz aus dem Geschäftsbereich der Genossenschaft verlegt

hat oder sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist;
§ 9 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf

denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen Ausschlussgrund anzu-
geben.

§ 11 Buchstabe e) wird ersatzlos gestrichen.
§ 12 Buchstabe g) wird wie folgt ergänzt:
g) folgende Lieferverpflichtungen einzuhalten: Seine gesamte zumVerkauf bestimmte

Ernte an landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Erzeugnissen an die Genossen
schaft zu liefern bzw. über diese zu verwerten;Ausnahmen von dieser Verpflichtung
gemäß den jeweils geltenden europäischen und nationalen Regelungen für aner
kannte Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und Gemüse sind in der Anlieferungs
ordnung geregelt;

§ 12 Buchstabe o) wird wie folgt geändert:
o) bei Verstößen gegen wesentliche Mitgliedspflichten die Strafen zu zahlen, die bei

Zuwiderhandlungen gegen die Pflichten gemäß Buchstaben a) – m) a) - f), h) – m) bis
zu € 5.000,-- für jeden Einzelfall betragen können. Bei Zuwiderhandlung gegen die
Pflichten gemäß Buchstabe g) in Verbindung mit der jeweils gültigen Anlieferungs-
ordnung beträgt die Strafe für jeden Einzelfall 6,75% des der Genossenschaft durch
die Pflichtverletzung entgangenen Umsatzes. Das Recht der Genossenschaft, Schaden
ersatz zu verlangen, bleibt unberührt unter Anrechnung einer etwaigen Strafe.
Beabsichtigt der Vorstand, gegen ein Mitglied eine Strafe festzusetzen, so hat er
zuvor dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern; wird eine Strafe
festgesetzt, hat das Mitglied das Recht, hiergegen binnen vierWochen ab Zugang
des Bescheides schriftlich beim Aufsichtsrat Beschwerde einzulegen, welcher ge-
nossenschaftsintern endgültig entscheidet.
Es bleibt dem Mitglied unbenommen, gegen den Bescheid den ordentlichen Rechts
weg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn
das Mitglied von seiner genossenschaftsinternen Beschwerdemöglichkeit keinen
Gebrauch macht.

§ 16 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:
(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwen-
den. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Ge
schäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekanntgeworden sind,
haben sie Stillschweigen zu bewahren.
Für die Organisation und die Entscheidungen im Rahmen der Gemeinsamen Marktor
ganisation für Obst und Gemüse gemäß den jeweils geltenden europäischen und
nationalen Regelungen für anerkannte Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und
Gemüse bedarf der Vorstand der Zustimmung des Beirates gemäß § 25 a Abs. 2 der
Satzung.

In § 25 a wird die Überschrift wie folgt ergänzt:
§ 25 a
Aufgaben und Pflichten des Beirats, gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Beirat

§ 25 a Absatz 2 wird wie folgt ergänzt:
(2) Die in der landwirtschaftlichen Produktion von Obst und Gemüse im Sinne der jeweils

geltenden europäischen und nationalen Regelungen für anerkannte Erzeugerorga-
nisationen im Sektor Obst und Gemüse aktiven Mitglieder des Beirats führen die un-
eingeschränkte Kontrolle über die Organisation und die Entscheidungen im Rahmen
der Gemeinsamen Marktorganisation für Obst und Gemüse durch. Für die Organi-
sation und die Entscheidungen im Rahmen der Gemeinsamen Marktorganisation für
Obst und Gemüse gemäß den jeweils geltenden europäischen und nationalen Rege-
lungen für anerkannte Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und Gemüse bedarf
der Vorstand die Zustimmung der aktiven Erzeugermitglieder des Beirats.

§ 25 a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
(3) Insbesondere Über über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Beirat

gemeinsam und beschließen in getrennter Abstimmung:
Die Buchstaben a) bis g) bleiben unverändert.

§ 25 b Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:
(1) Der Beirat besteht aus mindestens drei und höchstens neun Mitgliedern, die von der

Generalversammlung gewählt werden. Beiratsmitglied kann nur sein, wer - Mitglied
der Genossenschaft oder gesetzlicher Vertreter eines Mitglieds ist,
- aktiv tätiger Landwirt im Sinne der jeweils geltenden europäischen und nationalen
Regelungen für anerkannte Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und Gemüse ist
- und die Landwirtschaft als Haupterwerb betreibt.

§ 26 Absatz 2 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.
§ 28 Absatz 3 wird wie folgt vollständig neue gefasst.
(3) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mit-

glieder in Textform einberufen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei
Wochen, die zwischen dem Tage des Zugangs der Einberufung und dem Tag der
Generalversammlung liegen muss. Bereits bei der Einberufung ist die Tagesordnung
bekannt zu machen. Maßgebend für die Genossenschaft ist die jeweils zuletzt mit-
geteilte Anschrift des Mitglieds.

§ 37 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
(2) Die Pflichteinzahlung ist wie folgt Auf jeden Geschäftsanteil sind folgende Beträge
sofort einzuzahlen:
Mitglieder mit einem Jahreswertumsatz von
bis € 10.000,-- = € 1.000,-- je Anteil
über € 10.000,-- = € 2.000,-- je Anteil
über € 50.000,-- = € 3.000,-- je Anteil.

Über weitere Einzahlungen entscheidet die Generalversammlung. Der Vorstand kann die
Pflichteinzahlung in Raten für die Dauer von längstens drei Jahren zulassen. In diesem
Falle sind auf jeden gemäß Abs. 1 und Abs. 3 zu erwerbenden Geschäftsanteil mindes
tens 10% € 400,00 der sich aus Abs. 2 und Abs. 3 ergebenen Pflichteinzahlungen sofort
einzuzahlen. Der Rest ist in gleichen Raten zu € 40,00 einzuzahlen. Zur Erfüllung der
Einzahlungsverpflichtung gemäß Satz 5 behält die Genossenschaft jeweils € 40,00 des
gemäß jeder Erzeugerabrechnung an das Mitglied auszuzahlenden Betrages ein und
verrechnet diese mit der Einzahlungsverpflichtung. Die vorzeitige Volleinzahlung des
Geschäftsanteils ist zugelassen.
In § 37 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:
(5) Zwei Mitglieder zusammen dürfen keine 50% und mehr der Geschäftsanteile halten.
§ 46 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt vollständig neu gefasst.
(1) ...Der Jahresabschluss und die in diesem Zusammenhang offenzulegenden Unter-
lagen werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im elektronischen Bundesanzeiger unter
der Firma der Genossenschaft, die Einberufung der Generalversammlung durch unmittel-
bare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder bekannt gemacht.
§ 47 wird wie folgt geändert:
Die Genossenschaft ist Mitglied des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen
e.V., 63263 Neu-Isenburg.
Ziffer IX. sowie § 48 werden ersatzlos gestrichen.
12.Verschiedenes

Die Beratungen, Beschlussfassungen undWahlen für die Jahre 2015 bis 2018 erfolgen vorsorg-
lich für den Fall, dass die Beschlüsse undWahlen in den Versammlungen für die Geschäftsjahre
2015 bis 2018 nichtig bzw. anfechtbar sein sollten.
Die Jahresabschlüsse, die Gewinn- und Verlustrechnungen und die Lagebericht für die
Geschäftsjahre 2015 bis 2019 liegen ab dem 2. November 2020 zur Einsicht im Vorstandssekre-
tariat aus.
Anträge, über die in der Generalversammlung Beschluss gefasst werden sollen, müssen dem
Vorstand bis zum 9. November 2020 in schriftlicher Form vorliegen.
Aufgrund der aktuellen Situation um die Covid-19-Pandemie kann die diesjährige General-
versammlung unter Einhaltung des notwendigen Hygienekonzeptes nicht in den Räumen der
Genossenschaft stattfinden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während der
Veranstaltung ist Pflicht. Auch müssen wir auf eine anschließende Bewirtung verzichten.
ZurWahrung des Hygienekonzepts ist es erforderlich, dass die beabsichtigte Teil-
nahme an der Generalversammlung bis Montag, 16.10.20 12 Uhr anzumelden ist.
Diese können Sie telefonisch unter (06231/408-202), schriftlich per Mail (a.elbert@
pfalzmarkt.de) oder per Fax (06231/408-222) übermitteln. Anhand dieser Meldungen
wird sodann ein Belegungsplan zur Platzzuweisung erstellt.
PFALZMARKT FÜR OBST UND GEMÜSE eG
Der Vorstand
gez.: gez.:
Reinhard Oerther Hans-Jörg Friedrich

Ordentliche Generalversammlung
Dienstag, 17. November 2020, Beginn: 18 Uhr, Palatinum, Bohligstraße 1, 67112 Mutterstadt

Mach was
Schönes aus

diesem Tag…(Freddy Breck)

Herzlichen
Glückwunsch

lieber Opa Günter
zum Geburtstag
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Überraschen
Sie einen
besonderen
Menschen
mit einer ganz
persönlichen Anzeige
in der RHEINPFALZ
und teilen Sie Ihr Glück
mit der ganzen Pfalz.

www.rheinpfalz.de/
grussanzeigen

Liebe Mia!
ZumGeburtstag
wünsch ich Dir:
Einen Sonnenstrahl,
der Dich wachküsst,
ein Kuchen, der Dir
den Tag versüßt
und Freunde, die Dich
hochleben lassen.

DeineMama Tina

im September

Herzlichen
Glückwunsch!
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